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Gemeinde Zumikon 

Gemeindeversammlung 

Dorfplatz 1 

8126 Zumikon 

Telefon 044 918 78 40 

gemeinde@zumikon.ch 

Protokoll der Gemeindeversammlung  
Datum Samstag, 30. November 2024, 10.00 Uhr 

Ort Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon 

Vorsitz Gemeindepräsident Stefan Bührer 

Protokoll Stv. Gemeindeschreiber Martin Sykora 

Traktandum 
  

1. Budget 2025. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 
  

2. Verein Chinderhuus Zumikon. Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden 
Defizitbeiträge. Genehmigung. 

  

3. Verein Freizeitzentrum Zumikon. Erhöhung der jährlich wiederkehrenden 
Defizitbeiträge. Genehmigung. 

  
 

 

 

Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende stellt fest, dass folgende Vorbereitungen ordnungsgemäss und gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen erledigt wurden: 

• Einladung zur Versammlung durch die amtliche Publikation und unter Beachtung der gesetzlichen Frist. 

• Bekanntgabe des Traktandums nach den Vorschriften. 

• Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung. 

• Auflage des Stimmregisters. 

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig. 

 

Wahl der Stimmenzähler 

Als Stimmenzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt: 

• Frau Alessia Castrovinci, Dorfstrasse 20, 8126 Zumikon 

• Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon 

• Herr Andreas Hedinger, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon 

• Frau Nicole Wey, Grundstrasse 9, 8126 Zumikon 

 

Stimmberechtigung 

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen. 

 

Traktanden 

Es gibt keine Änderungswünsche der Traktandenliste. 
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Zahl der Stimmberechtigten 

Die im Verlauf der Versammlung am 30. November 2024 vorgenommene Zählung ergibt, dass 180 Stimm-

berechtigte anwesend sind. 

 

Rechtsmittel 

• Rekurs in Stimmrechtssachen: 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 

und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 147 ff. GPR, sowie § 19 

Abs. 1 lit. c. i.V. mit § 21a VRG) erhoben werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvor-

schriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von einer stimm-

berechtigten Person gerügt worden ist.  

• Rekurs: 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts innert  

30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 i.V. mit § 19b Abs. 2 lit. c VRG, sowie  

§ 20 Abs. 2 VRG). 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten und ist schriftlich an den Bezirksrat 

Meilen, Postfach, 8706 Meilen, zu richten. Der angefochtene Entscheid sowie allfällige Beweismittel sind so-

weit möglich beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterlie-

gende Partei zu tragen. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 30. November 2024 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 1  Budget 2025. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Das Budget 2025 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 4'400'000.00 wird genehmigt. 

 

2. Das Budget 2025 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von 

CHF 15'655'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie Nettoinvestitionen von 

CHF 0.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.  

 

3. Der Steuerfuss für 2025 wird auf 75 % der einfachen Staatssteuer festge-

setzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 

100 %) von CHF 62,72 Mio. 

 

4. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitster-

mine: 1. Juni 2025, 1. September 2025 und 1. Dezember 2025, je mit einer 

Zahlungsfrist von 30 Tagen 

   

 

Kurzfassung 

  

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 87,07 Mio. und einem Ertrag von 

CHF 82,67 Mio. resultiert für das Budget 2025 insgesamt ein Aufwandüber-

schuss von CHF 4,4 Mio. (Budget 2024: Aufwandüberschuss CHF 3,85 

Mio.).  

 

Im Vergleich zum Budget 2024 verzeichnet die Gemeinde einen um CHF 

6,99 Mio. höheren Aufwand, primär bedingt durch die höheren Abgaben an 

den Finanzausgleich von CHF 5,77 Mio. und einen um CHF 6,44 Mio. höhe-

ren Ertrag, primär bedingt durch höhere Einnahmen bei allgemeinen Steuern 

und Grundstückgewinnsteuern von CHF 5,3 Mio. 

 

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2025 auf  

insgesamt CHF 15,66 Mio. Die grössten Investitionen betreffen erste Tran-

chen für die Umsetzung der Sanierung der Tiefgarage (CHF 3,73 Mio.) und 

die Erneuerung des Dorfplatzes (CHF 3,53 Mio.) sowie für den Neubau der 

Unterkunft für Asylsuchende (CHF 3,6 Mio.). 
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  Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren eine solide finanzielle Basis 

geschaffen in Anbetracht, dass in den kommenden fünf Jahren Investitionen im 

Steuerhaushalt in der Höhe von über CHF 60 Mio. geplant sind (Tiefgarage, 

Dorfplatz, Asylunterkunft, Gemeinschaftszentrum, Schulanlagen, Strassen etc.). 

Die Gemeinde verfügt per Ende 2023 über ein Nettovermögen von CHF 55,97 

Mio. Die geplanten Investitionen über die nächsten Jahre können daher aus 

diesem Vermögen, sowie aus den laufenden Haushaltserträgen finanziert wer-

den. Für das Budget 2025 wird eine Reduktion des Steuerfusses von 77 % auf 

75 % beantragt. Damit kann das Nettovermögen mittelfristig wieder in die ge-

wünschte Bandbreite gebracht werden. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Überblick 

 Der Gemeinderat präsentiert im Budget 2025, bei einem Steuerfuss von 75 %, einen 

Aufwandüberschuss von CHF 4,4 Mio. Gegenüber dem Budget 2024 steigt der Ge-

samtaufwand um CHF 6,99 Mio., und der Gesamtertrag um CHF 6,44 Mio.  

 

  Budget 2024  Budget 2025 

Aufwand CHF 80'088'000.00 CHF 87'074'000.00 

Ertrag CHF 76'239'000.00 CHF 82'674'000.00 

Aufwandüberschuss CHF - 3'849'000.00 CHF - 4'400'000.00 

 

  Das Budget 2025 unterscheidet sich vom Vorjahresbudget im Wesentlichen in fol-

genden Punkten:  

• Der Steuerfuss wird 2 Prozentpunkte tiefer mit 75 % kalkuliert 

• Die Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich steigt um CHF 5,77 Mio. auf 

CHF 36,48 Mio. 

• Die Grundstückgewinnsteuern sind um CHF 4,00 Mio. höher budgetiert 

• Die allgemeinen Steuereinnahmen steigen um CHF 1,21 Mio.  
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Erfolgsrechnung 

nach Sachgruppen 

 

 

 

Grössere Abweichungen (Vergleich Budget 2025 zu Budget 2024) 

 

• Personalaufwand: Die Personalkosten werden im Vergleich zum Vorjahres-

budget um 2,4 % ansteigen. Für 2025 ist ein Teuerungsausgleich von 1,2 % ein-

kalkuliert. Wegen Personalaufbau aufgrund höherer Nachfrage bei der Musik-

schule sowie aufgrund eines Wechsels im Vorsorgeplan steigen die Kosten dort 

um insgesamt CHF 0,17 Mio. an. Im Ressort Sicherheit wurden alle vakanten 

Stellen wiederbesetzt, dies führt zu einer Budgeterhöhung von CHF 0,05 Mio.  

• Sach- und übriger Betriebsaufwand: Obwohl die Kosten im Vergleich zum Vor-

jahr sinken, ist festzuhalten, dass die einmalige Zahlung von CHF 1,04 Mio. an 

die Zentrumscafé Zumikon AG im Budget 2025 wegfallen wird. Aufgrund der im 

Vergleich zum Budget 2024 gestiegenen Energiepreise erhöhen sich auch 

nächstes Jahr die Kosten für die Versorgung der Liegenschaften um CHF 0,34 

Mio. Mehrausgaben von CHF 0,25 Mio. erwachsen durch die Anmietung von 

Wohnraum für die steigende Anzahl asylsuchender Personen, welche durch die 

Gemeinde unterzubringen sind. Die zunehmende Anzahl Baugesuche verursacht 

steigende externe Kosten für deren Prüfung von CHF 0,1 Mio.  

• Transferaufwand: Die hohen Steuereinnahmen und damit die hohe Steuerkraft 

im 2023 führen im 2025 zu einer Zahlung an den Finanzausgleich von zusätzlich 

CHF 5,77 Mio. (neu total CHF 36,48 Mio.). Die Erhöhung der Asylunterbringungs-

quote auf 1,6 % pro 1'000 Einwohner führt zu höheren Kosten bei der externen 

Betreuung in der Höhe von CHF 0,64 Mio., wobei auch höhere Rückvergütungen 

seitens Bund und Kanton anfallen werden (siehe Transferertrag). Aufgrund der 

höheren Schülerzahl steigen die Zahlungen für die Sekundarschule Zollikon um 

CHF 0,20 Mio.  

• Fiskalertrag: Es wird mit höheren Steuereinnahmen aus allgemeinen Gemeinde-

steuern um CHF 1,21 Mio. gerechnet. Auch die Einnahmen von der Grundstück-

gewinnsteuer steigen um voraussichtlich CHF 4,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.  
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• Entgelte: Die höher budgetierten Energiekosten können zum Teil weiterverrech-

net werden und führen zu Mehreinnahmen von CHF 0,13 Mio. Analog dazu wer-

den auch die Kosten für die Baugesuchsbearbeitung weiterbelastet und steigern 

den Ertrag um CHF 0,1 Mio. Die Einnahmen bei der schulischen Tagesbetreuung 

erhöhen sich aufgrund steigender Nachfrage um CHF 0,10 Mio.   

• Transferertrag: Die Entschädigungen vom Bund für das Asylwesen erhöhen sich 

um CHF 0,65 Mio. Die Rückerstattungsbeiträge für Ergänzungsleistungen der 

AHV und der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe erhöhen sich um CHF 0,1 Mio. 

resp. um CHF 0,05 Mio. Die ZKB-Gewinnausschüttung steigt um CHF 0,12 Mio. 

Die einmalige Rückerstattung der Heimvorsorgetaxen vom Kanton in der Höhe 

von CHF 0,32 Mio. aus dem Vorjahr entfällt.  

   

Investitionsrech-

nung 

 Der Überblick über das Budget 2025 für die Investitionsrechnung ergibt folgendes 

Bild:  

 

Investitionen Verwaltungsvermögen  

• Steuerhaushalt CHF 14'701'000.00 

• Gebührenhaushalt CHF 954'000.00 

Investitionen Finanzvermögen CHF 0.00 

Nettoinvestitionen CHF 15'655'000.00 

 

Die grössten Investitionen 2025 im Verwaltungsvermögen (in CHF) lassen sich wie 

folgt auflisten: 

• Umsetzung Sanierung Tiefgarage Dorfplatz 3,73 Mio. 

• Umsetzung Neubau Unterkunft für Asylsuchende 3,60 Mio.  

• Umsetzung Erneuerung Dorfplatz 3,53 Mio. 

• Strassensanierungen 1,16 Mio. 

• Umsetzung Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum 0,98 Mio.  

 

Das Budget 2025 sieht bei Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 

CHF 15,66 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von 

CHF 0,77 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 14,89 Mio. vor. Dabei er-

zielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Überschuss von CHF 0,24 Mio., wäh-

renddem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von CHF 15,13 Mio. erzielt.  

 

Durch diesen Finanzierungsfehlbetrag wird das aktuell sehr hohe Vermögen der 

Gemeinde wieder reduziert. Weitere Ausführungen dazu sind im nächsten Ab-

schnitt zur Finanzplanung zu finden. 
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Finanzpolitische 

Ziele 

 Der Gemeinderat hat sich 2016 das finanzpolitische Ziel gesetzt, das Vermögen 

wie auch die Verschuldung in einer definierten Bandbreite zu steuern und zu limi-

tieren. Dabei soll das Nettovermögen (Finanzvermögen minus Fremdkapital) pro 

Einwohner mittelfristig maximal CHF 2'000.00 betragen; auf der anderen Seite 

wurde die maximale Nettoverschuldung ebenfalls bei CHF 2'000.00 pro Einwohner 

definiert. Bei der aktuellen Einwohnerzahl von 5'769 (31. Dezember 2023), ergibt 

sich somit eine Bandbreite für das Nettovermögen bzw. die Nettoschuld von +/- 

CHF 11,54 Mio.  

 

 

 

Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren eine solide finanzielle Basis 

geschaffen in Anbetracht, dass in den kommenden 5 Jahren gemäss Finanzplan 

Investitionen im Steuerhaushalt in der Höhe von voraussichtlich CHF 61,47 Mio. 

geplant sind (Tiefgarage, Dorfplatz, Asylunterkunft, Gemeinschaftszentrum, Schul-
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anlagen, Strassen etc.). Die Gemeinde verfügt per Ende 2023 über ein Nettover-

mögen von CHF 55,97 Mio. Die geplanten Investitionen über die nächsten Jahre 

können daher aus diesem Vermögen, sowie aus den laufenden Haushaltserträgen 

finanziert werden. Für das Budget 2025 wird eine Reduktion des Steuerfusses von 

77 % auf 75 % beantragt, um das Nettovermögen mittelfristig wieder in die ge-

wünschte Bandbreite zu bringen. Unter Berücksichtigung der geplanten Steuersen-

kung auf 75 %, verringert sich das Nettovermögen per Ende 2028 wieder auf mi-

nus CHF 0,44 Mio. und kommt so innerhalb der angezielten Bandbreite zu liegen, 

was die obige Grafik verdeutlicht. 

   

Empfehlung 

 

 Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag 

zuzustimmen. 

   

Referent  Vorsteher Finanzen André Hartmann 

   

   

  Zumikon, 16. September 2024 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Stefan Bührer  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 16. September 2024 (GR 2024-112), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 19. August 2024 (GR 2024-104A), 

• Vollständiges Budget 2025, mit allen Detail-Konten, 

• Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028. 
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Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann) 

Der Vorsteher Finanzen begrüsst die Anwesenden und erläutert anhand einer Präsentation das Budget 

2025. Die Erfolgsrechnung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 4,4 Mio. vor. Das Budget 2025 weist 

Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15,6 Mio. und im Finanzvermögen von CHF 0 aus. 

Der Steuerfuss soll auf 75 % festgesetzt werden, somit 2 Prozentpunkte weniger als der aktuelle Steuerfuss. 

 

Einleitend wirft der Vorsteher Finanzen einen Blick zurück auf die Gemeindeversammlung von Juni 2024 

zum Rechnungsabschluss 2023. Vom Überschuss in Höhe von rund CHF 18 Mio. entfielen CHF 5 Mio. auf 

die Neubewertung im Finanzvermögen (buchhalterische Aufwertung). Der effektive Überschuss betrug 

CHF 13 Mio., welcher auf sehr hohen und einmaligen Steuerergebnissen beruhte. Daraufhin müssen zwei 

Jahre später aufgrund der hohen Steuerkraft pro Einwohner rund CHF 8 Mio. mehr in den kantonalen Fi-

nanzausgleich abgeliefert werden. Somit verblieben vom effektiven Überschuss von CHF 13 Mio. schluss-

endlich lediglich CHF 5 Mio. für die Gemeinde.  

 

Die Auswirkungen auf das Budget 2025 sind somit gegeben. Im Jahr 2025 wird mit rekordhohen Ausgaben 

von CHF 87 Mio. gerechnet. Dies führt zum besagten Aufwandüberschuss von CHF 4,4 Mio. Die grössten 

Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 auf der Ausgabenseite werden erwähnt, z.B. der erhöhte Bei-

trag in den Finanzausgleich (+ CHF 5,77 Mio.) oder die steigenden Asylbetreuungskosten für Asylsuchende 

(+ CHF 0,64 Mio.). Die um rund CHF 0,3 Mio. höheren Personalkosten setzen sich zusammen aus dem Teu-

erungsausgleich von 1,2% analog der kantonalen Regelung sowie der Stellenprozenterhöhung der Musik-

schule und der daraus entstehenden Erhöhung der Pensionskassenbeiträge. 

 

Auch auf der Einnahmeseite wird gegenüber dem Budget 2024 höher budgetiert, um insgesamt CHF 6,4 

Mio. Davon entfallen CHF 5,2 Mio. auf Steuereinnahmen und CHF 0,6 Mio. auf Rückvergütungen im Asylbe-

reich durch Kanton und Bund. Die Steuererträge werden gesamthaft mit CHF 65,5 Mio. budgetiert. Trei-

bende Faktoren sind die hohen Erträge aus Vorjahren sowie der Grundstückgewinnsteuern von jeweils 

CHF 11 Mio. Der Trend der hohen Steuererträge ist schwierig abzuschätzen und wird in den Folgejahren 

eher nicht möglich sein. Aufgrund der hohen Steuerkraft pro Einwohner ist im Budget 2025 ein Finanzaus-

gleich von knapp CHF 36,5 Mio. vorgesehen.  

 

Bei den Nettoinvestitionen von CHF 15,6 Mio. betreffen die grössten Positionen die Umsetzung der Sanie-

rung der Tiefgarage Dorfplatz (CHF 3,7 Mio.), die Umsetzung der Erneuerung Dorfplatz (CHF 3,6 Mio.) so-

wie die Umsetzung der Asylunterkunft (CHF 3,5 Mio.). Die Finanzierung der Investitionen durch Vermö-

gensabbau ist gewollt. Im Finanzplan 2024 bis 2028 wird jeweils mit Verlusten von CHF 3 bis 4 Mio. gerech-

net, dies bei einem konstanten Steuerfuss von 75 %. Am Ende der Planperiode (2028) wird das Vermögen 

aufgebraucht sein und die Fremdverschuldung steigt an. Ziel des Gemeinderats ist es nicht, den tiefsten 

Steuerfuss zu haben. Der Steuerfuss dient zur Steuerung der finanzpolitischen Ziele (Investitionen decken 

durch eigene Mittel, Limitierung der Fremdverschuldung und Vermögensbandbreite von CHF 11,5 Mio.).   

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler) 

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) begrüsst die Anwesenden. Die RPK prüft das 

Budget 2025 nach gesetzlichen Vorgaben und es wird festgehalten, dass alle drei Elemente (finanzrechtli-

che Zulässigkeit, rechnerische Richtigkeit und finanzielle Angemessenheit) im Budget-Antrag des Gemein-

derats erfüllt sind.  
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Sodann erfolgt noch eine Anmerkung zum Konto ‘Asylwesen – Miete & Pacht von Liegenschaften’. Im Rah-

men der sehr stark angestiegenen Asylzahlen musste die Gemeinde zusätzliche Wohnungen mieten. Betrof-

fen sind aktuell sieben Wohnungen, welche vorwiegend für die Unterbringung von Personen aus der Ukraine 

benutzt werden, weil in der Unterkunft Schwäntenmos nicht genügend Plätze vorhanden sind sowie das 

Bauprojekt Asylunterkunft hängig ist. Der Gemeinderat hatte im Mai 2024 einen fixen Mietvertrag für die 

Dauer von 2 Jahren für eine Unterkunft in Küsnacht für maximal 30 Personen aus der Ukraine abgeschlos-

sen. Derzeit sind noch 14 Plätze nicht besetzt. Diese Zahlen schwanken stark.  

 

Aus finanzpolitischer Sicht ist es der RPK wichtig, dass die Unterkunft in Küsnacht, welche ausschliesslich 

für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung steht, möglichst vollständig belegt wird, damit die beleg-

ten Wohnungen in Zumikon dem freien Markt zurückgegeben werden können. Die RPK appelliert daher an 

den Gemeinderat, die aktuell in angemieteten Wohnungen in Zumikon untergebrachten Personen aus der 

Ukraine, wenn immer möglich und sinnvoll nach Küsnacht umzuplatzieren. Ungeachtet dieser Bemerkung 

empfiehlt die RPK die Annahme des Budget 2025.  

 

Steuerfuss: Die RPK begrüsst die vom Gemeinderat vorgelegte Finanz- und Ausgabenplanung und die ent-

sprechende Strategie, wie sie von André Hartmann vorgestellt wurde. Das Nettovermögen soll durch nötige 

Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur und einer massvollen Reduktion des Steuerfusses abgebaut wer-

den. Es ist nicht Aufgabe des Gemeinderats, möglichst viel Geld anzuhäufen. Die anvisierte kleine Netto-

schuld von rund CHF 70.00 pro Einwohner am Ende der Planungsperiode 2028 ist finanziell tragbar.  

 

Daher unterstützt die RPK den Antrag des Gemeinderats, den Steuerfuss um 2 Prozentpunkte auf 75 % zu 

senken. Eine weitere Senkung des Steuerfusses erachtet die RPK in einer Gesamtsicht und aufgrund des 

budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 4,4 Mio. als nicht sinnvoll. Es wäre ein falsches Zeichen ge-

genüber der Strategie des Gemeinderats.  

 

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass auch der Gemeinderat die angemieteten Wohnungen 

gerne in den freien Markt zurückgeben und die Unterkunft in Küsnacht füllen möchte. Wie aus den Medien 

bekannt, wurde die Asylquote per 1. Juli 2024 auf 1,6 % erhöht. Diese Quote wird in Zumikon aktuell noch 

nicht ausgeschöpft. Die Zuweisung von Asylsuchenden erfolgt durch den Kanton. Wenn man nun bereits alle 

Plätze in Küsnacht belegt und die Wohnungen in Zumikon freigibt, dann könnten Probleme entstehen, wenn 

die Quotenerreichung vom Kanton plötzlich vollständig ausgenutzt; dann müssen innert kürzester Frist er-

neut Wohnungen angemietet werden. Wenn zudem Familien mit schulpflichtigen Kindern nach Küsnacht 

verlegt würden, dann wäre Zumikon für den Transport der Kinder in die Schule zuständig, was Zusatzkosten 

auslösen würde. Bedenken muss man auch, dass zugewiesene Asylsuchende normalerweise länger in der 

Gemeinde verbleiben. Deshalb sollten diese Personen gut integriert werden, was einfacher fällt, wenn diese 

in Zumikon bleiben können. Ein Hin- und Herschieben innerhalb von zwei Jahren ist nicht hilfreich. Der Ge-

meinderat bedauert zudem nach wie vor, dass die eigene vom Souverän bewilligte Asylunterkunft immer 

noch durch einen Rekurs blockiert ist und nicht gebaut werden kann. Der Kanton hatte dannzumal durchbli-

cken lassen, dass mit der erhöhten Zuteilung von Flüchtenden zugewartet werden könnte, bis die Asylunter-

kunft gebaut ist. Da der Bau der Asylunterkunft wegen des Rekursverfahrens aber bis auf Weiteres sistiert 

ist, bestand der Kanton auf der Erfüllung der höheren Asylquote und baldigen ersten Zuteilungen im Som-

mer. Deshalb musste der Gemeinderat die Unterkunft in Küsnacht dazu mieten.  

 

  



 

  Protokoll Gemeindeversammlung vom 30. November 2024 534 

Diskussion 

Ferdinand Stemmer unterbreitet der Gemeindeversammlung einen Änderungsantrag und beantragt, im Sinn 

einer Wieder-Aufnahme der Beiträge für die Auslandhilfe, zu diesem Zweck einen zusätzlichen Betrag von 

CHF 50'000.00 in das Budget 2025 aufzunehmen. Er selber konnte mit seiner Stiftung für Orgeln in Rumä-

nien in den frühen 2000er Jahren erheblich von den damaligen Hilfsbeiträgen der Gemeinde Zumikon für 

Auslandprojekte (sowie auch von der schweizerischen DEZA) profitieren. Er ist der Meinung, dass auch 

zahlreiche andere gute Projekte im Ausland auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind und bittet um Un-

terstützung für seinen Antrag. 

 

Gemeindepräsident Stefan Bührer führt aus, dass bis vor einigen Jahren jeweils ein Betrag für Auslandhilfe 

im Budget eingestellt war. Durch die Gemeindeversammlung wurde dieser Betrag aus dem Budget genom-

men. Es herrschte damals die Auffassung, dass die Auslandhilfe eine Aufgabe des Bundes sei, nicht der Ge-

meinden. Auch sei es jedem freigestellt, Spenden ins Ausland persönlich vorzunehmen. 

 

Abstimmung über den Änderungsantrag von Ferdinand Stemmer 

Dem Änderungsantrag zur Aufnahme eines Beitrags für die Auslandhilfe ins Budget 2025 in der Höhe von 

CHF 50'000.00 wird mit 85 Ja-Stimmen zu 77 Nein-Stimmen, zugestimmt. 

 

Schlussabstimmung 

Das Budget 2025, unter Berücksichtigung des angenommenen Änderungsantrags, sowie der vorgeschla-

gene Steuerfuss, wird durch Handerheben, ohne Gegenstimme, genehmigt. 
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Gemeindeversammlung  

vom 30. November 2024. 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 2  

5.2.1.4.3.1 

 Verein Chinderhuus Zumikon. 

Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Defizitbeiträge. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. An das Betriebsdefizit des Vereins Chinderhuus wird für die Jahre 2025 bis 

2029 ein jährlich wiederkehrender Defizitbeitrag von maximal CHF 400'000.00 

ausgerichtet.  

 

2. Der erforderliche Kredit wird zu Lasten der Erfolgsrechnung bewilligt. 

 

   

 

Kurzfassung 

  

Der Verein Chinderhuus Zumikon leistet mit dem Betrieb einer öffentlich zu-

gänglichen Kinderkrippe einen wertvollen Beitrag für die Gemeinde Zumikon. 

Das Chinderhuus bietet eine professionelle, familienergänzende Kinderbe-

treuung und dient der Gemeinde bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags 

gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).  

 

Seit dem Gründungsjahr 1972 wird der Verein von der Gemeinde Zumikon 

unterstützt. Seit dem Jahr 2020 wird die Zusammenarbeit zwischen dem Ver-

ein Chinderhuus und der Gemeinde Zumikon mit einer Leistungsvereinbarung 

geregelt. Am 27. Mai 2024 genehmigte der Gemeinderat eine Verlängerung 

der leicht überarbeiteten Leistungsvereinbarung mit Gültigkeit ab dem 1. Ja-

nuar 2025 bis zum 31. Dezember 2029. Am 2. September 2024 nahm der Ge-

meinderat noch einmal letzte Korrekturen an der Vereinbarung vor.  

 

Mit der erneuerten Leistungsvereinbarung und der Fortsetzung der jährlich 

wiederkehrenden Beiträge an das Betriebskostendefizit wird die Zukunft die-

ser etablierten und qualitativ hochstehenden Kinderbetreuungs-Einrichtung 

verlässlich sichergestellt. Für die Jahre 2025 bis 2029 wird an den Verein 

Chinderhuus ein Defizitbeitrag von jährlich max. CHF 400'000.00 beantragt.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 
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Erläuterungen 

Ausgangslage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Verein Chinderhuus Zumikon wurde im Jahr 1972 mit dem Zweck, eine öffent-

lich zugängliche Kinderkrippe zu betreiben, gegründet. Das Chinderhuus hat sich in 

all den Jahren, nach dem Willen der Stimmberechtigten und mit stetiger Unterstüt-

zung der Gemeinde, zu einer bedeutenden Institution in der Gemeinde, mit sehr viel 

Erfahrung und einem ausgezeichneten Ruf in der familienergänzenden Kinderbe-

treuung, entwickelt. 

 

Der Verein Chinderhuus Zumikon ist im Besitz einer gültigen Betriebsbewilligung für 

den Betrieb einer Kinderkrippe. Bei den regelmässigen Aufsichtsbesuchen hinter-

lässt das Chinderhuus jeweils einen sehr guten Eindruck. Der Betrieb ist gut organi-

siert und zeichnet sich durch eine Konstanz bei den Schlüsselpersonen und -funktio-

nen aus. In den letzten fünf Jahren hat eine weitere Professionalisierung stattgefun-

den und die Kinderkrippe arbeitet mit Konzepten nach aktuellsten fachlichen Stan-

dards. Aus pädagogischer Sicht ist das Chinderhuus Zumikon eine äussert sinnvolle 

Einrichtung. Die öffentlich zugängliche Kinderkrippe unterstützt mit ihrem Angebot 

die Integration und Sozialisation im Vorschulalter und legt damit einen wichtigen 

Grundstein für die weitere Entwicklung der betreuten Kinder. 

 

Um seine anerkannt hochstehende Betreuungsqualität gewährleisten und stets wei-

terentwickeln zu können, benötigt das Chinderhuus einen deutlich höheren Betreu-

ungsschlüssel als die gesetzliche Mindestvorgabe. Insgesamt verfügt das Chinder-

huus über ca. 30% mehr Personalkapazität als minimal gesetzlich vorgeschrieben. 

Dadurch kann sich das Betreuungspersonal auf den Gruppen optimal auf die Kinder 

konzentrieren. Auch die vorhandene Infrastruktur ist ausreichend, um die Anzahl 

Plätze zu führen. 

 

Das Chinderhuus bietet mittlerweile ein Betreuungsplatzangebot von 60 Ganztages-

plätzen an fünf Tagen während 238 jährlichen Betriebstagen an. Die Kinder werden 

in fünf Kindergruppen betreut. Der Verein ist Arbeitgeber für Arbeitsplätze im Um-

fang von aktuell 2'445 Stellenprozenten und bietet zudem ca. zehn Ausbildungs- so-

wie ca. drei Praktikumsplätze an. 

   

Erneuerte Leistungs- 

vereinbarung 

 Am 27. Mai 2024 genehmigte der Gemeinderat die erneuerte Leistungsvereinbarung 

zwischen dem Verein Chinderhuus und der Gemeinde Zumikon mit Gültigkeit ab 

dem 1. Januar 2025 bis am 31. Dezember 2029. Aufgrund der Erfahrungen seit Ab-

schluss der Leistungsvereinbarung 2019 werden Ziele und Inhalte der Zusammenar-

beit zwischen Gemeinde und Chinderhuus weiter verdeutlicht, insbesondere in Be-

zug auf die langfristige (Kapazitäts-)Planung. Die für eine hohe pädagogische Be-

treuungsqualität erforderliche, über die rechtlichen Mindestbedingungen hinausge-

hende Personalkapazität und -struktur wird in der neuen Leistungsvereinbarung 

transparent gemacht und explizit festgehalten. Die Leistungen des Chinderhuus als 

Ausbildungsbetrieb mit ca. zehn Lernenden und ca. drei Praktikumsstellen wird in 

der neuen Leistungsvereinbarung ebenfalls ausdrücklich festgehalten. Anlässlich 
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der Verabschiedung des Defizitbeitrags für die nächsten fünf Jahre hat der Gemein-

derat am 2. September 2024 noch einige letzte Anpassungen an der Leistungsver-

einbarung vorgenommen. 

   

Gesetzliche  

Grundlage 

 Im Kanton Zürich liegt die Zuständigkeit für die familienergänzende Bildung, Betreu-

ung und Erziehung bei den Gemeinden. Gemäss § 18 KJHG gilt für die Gemeinden 

folgende Angebots- und Finanzierungspflicht im Frühbereich: 

- Die Gemeinden sorgen für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzen-

der Betreuung von Kindern im Vorschulalter. 

- Die Finanzierung des Betreuungsangebots erfolgt durch von der Gemeinde fest-

gelegte Elternbeiträge und Beiträge der Gemeinden. 

- Die Gemeinden können bei der Festlegung der Gebühren die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit der Eltern berücksichtigen. Die Gebühren dürfen höchstens 

kostendeckend sein. 

   

Dienstleistungen des 

Chinderhuus 

 Das Chinderhuus betreut Kinder im Alter ab zwölf Wochen bis zum Eintritt in den 

Kindergarten während fünf Tagen von 7.00 bis 18.15 Uhr. Es bietet in fünf Betreu-

ungsgruppen frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, mit dem Ziel, die an-

vertrauten Kinder in ihrer sozialen, emotionalen, kognitiven, körperlichen und psychi-

schen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Das Betreuungsangebot dient 

der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben, der sozialen und sprachlichen 

Integration der Kinder und somit der Förderung der Chancengleichheit sowie der 

Gemeinde Zumikon zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtung. 

   

Dienstleistungen der 

Gemeinde 

 

 Die Abteilung Liegenschaften stellt die beiden Gebäude am Dorfplatz 5 und 7 unent-

geltlich zur Verfügung und ist für deren Unterhalt besorgt. Darüber hinaus erledigt 

die Abteilung Finanzen für das Chinderhuus die Buchhaltung, stellt die Finanz-Soft-

ware sowie die IT-Anlagen bereit und bietet den notwendigen Support. 

   

Kostenaufteilung und 

Betriebsdefizit 

 Das untenstehende Budget entspricht dem Budget für das Jahr 2024. Für die kom-

menden Jahre sind keine massgeblichen Veränderungen weder auf der Ausgaben- 

noch auf der Einnahmenseite vorgesehen. Es ist deshalb auch weiterhin mit einem 

jährlichen Betriebsdefizit von maximal CHF 400'000.00 zu rechnen.  

 

Aufwand  

Lohnkosten CHF 1'400'000.00 

Aushilfsentschädigung CHF 23'000.00 

Sozialleistungen CHF 231'000.00 

Aus- und Weiterbildungskosten CHF 12'000.00 

Übriger Personalaufwand CHF 8'000.00 

Betriebskosten CHF 146'000.00 

Total Aufwand CHF 1'820'000.00 
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Ertrag  

Anmeldegebühren CHF 2'000.00 

Betreuungstaxen CHF 1'416'000.00 

Lagerbeiträge CHF 2'000.00 

Total Ertrag CHF 1'420'000.00 

 

Zusammenzug 

Aufwand CHF 1'820'000.00 

Ertrag CHF 1'420'000.00 

Max. Betriebsdefizit CHF 400'000.00 

 

Die Erträge aus Betreuungstaxen und allfällige Leistungen des Bunds oder Kantons 

sind zur Reduzierung des Defizits zu verwenden. Die Mitgliederbeiträge, welche le-

diglich ca. zwei Promille der Gesamtkosten ausmachen werden nicht zur Deckung 

des Betriebsdefizits verwendet. Der Verein als betrieblich und rechtlich notwendige 

Trägerschaft benötigt diese minimalen Eigenmittel. Dies wird in der neuen Leis-

tungsvereinbarung so abgebildet. 

 

In den letzten vier Jahren waren durch die Gemeinde die folgenden Betriebsdefizite 

zu decken (deutlich unter den Jahren 2015 bis 2019): 

 

2020  

- inkl. Erstattung Kurzarbeit (Covid) CHF 37'198.90 

- inkl. Kant. Beitrag Ertragsausfall  CHF 76'157.20 

  (vgl. 2022) 

CHF   97'729.48 

2021 CHF 146'869.55 

2022 

- zzgl. Rückerstattung an Kanton für 

  Covid-Ausfallentschädigung nach  

  GUpfK *)     CHF 33'655.60 

CHF 174'206.49 

 

 

2023 CHF 155'060.08 
 

  *) GUpfK: Gesetz über die finanzielle Unterstützung der privaten institutionellen familienergänzenden Kin-

derbetreuung aufgrund der Coronapandemie. 

   

 

 

 

 Um die Ertragslage zu verbessern, wurde der Betreuungstarif per 1. Januar 2024 

mit Zustimmung des Gemeinderats um 6 % erhöht. Die Betreuungstaxen berück-

sichtigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und werden vermögens- 

und einkommensabhängig berechnet. Der Betreuungstarif für Zumiker Kinder be-

trägt minimal CHF 53.00 und maximal CHF 149.00 pro Tag. Auswärtige zahlen in je-

dem Fall den Höchsttarif von CHF 160.00 pro Tag. Der Zuschlag aufgrund des ge-

setzlich vorgegebenen Gewichtungsfaktors von 1,5 Betreuungsplätzen für Kinder 

unter 18 Monaten (Baby-Tarif) blieb bei 10 %. Der Geschwisterrabatt von 20 % 

wurde ebenfalls beibehalten. 
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Der Auslastungsgrad und der erzielte Durchschnittstarif bilden die Hauptrisiken für 

die Ertragslage des Chinderhuus. Während die Auslastung dank des guten Rufs der 

Kinderkrippe bisher stets auf hohem Niveau gehalten werden konnte, hängt der 

Durchschnittstarif von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern ab. 

   

Empfehlung 

 

 Die frühe Kindheit ist eine wichtige Phase für die motorische, sprachliche, soziale, 

emotionale und kognitive Entwicklung. Das Chinderhuus Zumikon bietet eine profes-

sionelle und wertvolle Kinderbetreuung. Eine qualitativ gute familienergänzende Be-

treuung, die Wert auf eine altersgerechte Förderung legt, wie sie das Chinderhuus 

bietet, sorgt dafür, dass das Kind mit entsprechenden Fähigkeiten in den Kindergar-

ten eintreten kann. Mit einem guten familienergänzenden Betreuungsangebot kön-

nen Entwicklungsdefizite bei der Einschulung und damit kostspielige schulische 

Massnahmen vermindert werden. Das Chinderhuus leistet einen wesentlichen Bei-

trag zur Standortattraktivität der Gemeinde für junge Familien.  

 

Damit die Dienstleistung im erwähnten Umfang weiterhin erbracht und die Zukunft 

der Betreuungseinrichtung sichergestellt werden kann, ist der Verein Chinderhuus 

weiterhin auf die Gewährung der Defizitgarantie und damit auf die jährlich wieder-

kehrenden Beiträge der Gemeinde angewiesen. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb 

den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. 

 

   

Referent  Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser. 

   

   

  Zumikon, 2. September 2024 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Stefan Bührer  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 2. September 2024 (GR 2024-105) 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 27. Mai 2024 (GR 2024-54), 

• Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Chinderhuus Zumikon und der Ge-

meinde Zumikon vom 2 September 2024, 

• Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 24. September 2019. 
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Referat des Gemeinderats (Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser) 

Der Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser begrüsst die Anwesenden und erläutert anhand der Präsenta-

tion den Antrag zur Unterstützung des Vereins Chinderhuus Zumikon mittels Fortsetzung des jährlich wie-

derkehrenden Defizitbeitrags CHF 400'000.00.  

 

Der Verein wurde vor 52 Jahren gegründet. Durch die langjährigen Mitarbeiter und die ausgezeichneten 

Leistungen, ist das Chinderhuus seit Jahren im Dorf gefestigt und etabliert. Nebst einem Betreuungskonzept 

sind auch ein Sicherheits- und ein Gesundheitskonzept vorhanden, welche stets auf dem aktuellsten Stand 

gehalten werden. Eine gültige Betriebsbewilligung liegt ebenfalls vor.  

 

Der Verein Chinderhuus unterstützt die Gemeinde in ihrem gesetzlichen Auftrag, das Angebot für 'familiener-

gänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter' zu gewährleisten. Die gesetzlichen Grundlagen dafür 

sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) geregelt.  

 

Die Zusammenarbeit zwischen Chinderhuus und Gemeinde besteht seit über einem halben Jahrhundert, seit 

rund 5 Jahren auch in Form einer Leistungsvereinbarung, welche für weitere 5 Jahre verlängert werden 

kann. Das Betreuungsangebot besteht an 5 Tagen pro Woche, es werden 60 Ganztages-Betreuungsplätze 

zur Verfügung gestellt. Willkommen sind Kinder ab einem Alter von 12 Wochen bis zum Übertritt in den Kin-

dergarten. Dieses Angebot besteht an rund 250 Tagen pro Jahr. Dank der guten Auslastung von 96 Prozent 

können insgesamt ca. 100 Kinder betreut werden. Das Chinderhuus bietet Anstellungen im Umfang von 

2'400 Stellenprozente, dazu kommen noch zehn Ausbildungs- und drei Praktikumsplätze. 

 

Die Leistungen der Gemeinde beinhalten nicht nur den Geldbetrag, sondern sie stellt auch die beiden Lie-

genschaften Dorfplatz 5 und 7 zur Verfügung. Auch administrative Bereiche übernimmt die Gemeinde wie 

Buchhaltungsarbeiten und die dazu notwendige IT-Infrastruktur.  

 

Für die Budgetierung ab 2025 sind keine massgeblichen Veränderungen vorgesehen. Zumikon braucht und 

schätzt das Chinderhuus. Für viele Familien ist es ein fester Bestandteil des Alltags.  

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler) 

RPK-Präsident Dominik Ziegler fasst sich kurz und beantragt der Gemeindeversammlung, diesem Geschäft 

gemäss dem Antrag des Gemeinderats zuzustimmen. 

 

Diskussion 

Romina Lauper findet, dass das Chinderhuus eine gute Arbeit macht und möchte auch nicht daran rütteln. 

Sie erkundigt sich aber nach Subventionsleistungen, wenn kein passender Platz im Zumiker Chinderhuus 

zur Verfügung steht. Für ihre Tochter nutzt sie einmal in der Woche ein Angebot in rätoromanischer Sprache 

in einer Krippe in der Stadt Zürich. Einen zweiten Einzeltag wollte sie im Chinderhuus buchen, was aber 

nicht möglich ist. Wie kann sie nun bei der Suche nach einer zweiten Krippe trotzdem von der Unterstützung 

durch die Gemeinde profitieren? 

 

Vorsteher Gesellschaft Mirco Sennhauser führt aus, dass eine individuelle Betreuung zu begrüssen ist. Das 

Chinderhuus hat ein bestehendes und funktionierendes Regelwerk, welches auch subventionierte Plätze 
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vorsieht. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, eine optimale Betreuung für die Kinder zu wählen. Die ak-

tuelle Regelung beruht auf der langjährigen Zusammenarbeit mit der Gemeinde, weshalb eine Änderung für 

die Zukunft zu prüfen wäre. 

 

Gemeindepräsident Stefan Bührer weist darauf hin, dass eine gesetzliche Änderung im Gange ist. Ein 

Wechsel weg von der Objektfinanzierung (Unterstützung Kinderkrippe) hin zur Subjektfinanzierung (Unter-

stützung Eltern) ist auf Kantonsebene angedacht. Der Zeitpunkt und alle weiteren Details der Änderung sind 

heute aber noch unklar. 

 

Abstimmung 

Der Antrag des Gemeinderats zur Fortsetzung des jährlich wiederkehrenden Defizitbeitrags von maximal 

CHF 400'000.00 an den Verein Chinderhuus für die Jahre 2025 bis 2029 wird, durch Handerheben, ohne 

Gegenstimme, genehmigt. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 30. November 2024 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 3  

5.2.2.1.1 

 Verein Freizeitzentrum Zumikon. 

Erhöhung der jährlich wiederkehrenden Defizitbeiträge. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. An das Betriebsdefizit des Vereins Freizeitzentrum Zumikon wird für die Jahre 

2025 bis und mit 2029 ein jährlich wiederkehrender Defizitbeitrag von maximal 

CHF 450'000.00 ausgerichtet.  

 

2. Der erforderliche Kredit wird zu Lasten der Erfolgsrechnung bewilligt. 

 

   

 

Kurzfassung 

  

Der Verein Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) leistet mit seinem vielfältigen und 

attraktiven Angebot seit 40 Jahren einen wertvollen Beitrag im Bereich Kultur-

anlässe und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Zumikon. Seit der Grün-

dungszeit wird das FZZ von der Gemeinde Zumikon unterstützt. Seit dem 

1. Januar 2019 wird diese langjährige Zusammenarbeit mittels einer Leis-

tungsvereinbarung zwischen dem FZZ und der Gemeinde Zumikon geregelt.  

 

Mit der neuen Leistungsvereinbarung und der Fortsetzung der jährlich wieder-

kehrenden Defizitbeiträge wird für die Zukunft eine längerfristige und verlässli-

che Ausrichtung der Einrichtung Freizeitzentrum sichergestellt. 

 

Nach aktiv vom Gemeinderat geführten intensiven Verhandlungen wurde ge-

meinsam ein Konsens betreffend Höhe des zukünftigen Beitrags gefunden. 

Für die Jahre 2025 bis 2029 wird somit ein erhöhter Defizitbeitrag von jährlich 

max. CHF 450'000.00 (bisher CHF 385'000.00) beantragt. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Ausgangslage 

 

 Beim Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) handelt es sich um eine langjährige, etablierte 

und traditionelle Zumiker Institution. Im November 1979 wurde der "Verein Jugend 

und Freizeit" gegründet; Ziel und Zweck dieser Institution, die seit dem Jahr 1990 
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unter dem Namen "Verein Freizeitzentrum Zumikon" auftritt, ist die Förderung sinn-

voller, vielseitiger und attraktiver Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche, Familien 

und Erwachsene.  

 

Das Angebot des FZZ hat sich in den vergangenen 45 Jahren massiv gewandelt. 

Unverändert geblieben ist das grosse Interesse und die aktive Teilnahme der Zumi-

ker Bevölkerung am Angebot und damit die Verankerung bei den Zumikerinnen und 

Zumikern. Nebst den offenen Werkstätten ("Holzi" und Keramikwerkstatt) und der 

Jugendarbeit, den Ausstellungen in der Milchhütte und diversen Kursen für Jung 

und Alt, bietet das FZZ auch Räume für verschieden Aktivitäten und kulturelle Ver-

anstaltungen und betreibt zudem mit freiwilligen Mitarbeitenden das hauseigene 

Café Fischvogel, welches als beliebter Treffpunkt im Dorfzentrum gilt.  

 

Dem Verein wurden ab 1979 Räume im Alten Gemeindehaus an der Dorfstrasse 43 

zur Verfügung gestellt. Nach einer Totalsanierung dieses Gebäudes wurde es in 

"Zumiker Treff" umbenannt und steht heute grösstenteils dem FZZ zur Verfügung. 

Daneben stellt die Gemeinde dem FZZ auch Gebäude und Räume am Dorfplatz 8 

und 9 (Töpferei, Holzi, Discoraum, Kinderraum etc.), an der Dorfstrasse 31 (Milch-

hütte), sowie periodisch das Velohüsli für das Kerzenziehen unentgeltlich zur Verfü-

gung. Für die Nutzung dieser Räumlichkeiten wurden Gebrauchsleihverträge abge-

schlossen. 

 

Der Verein Freizeitzentrum Zumikon führt das FZZ. An dessen Betrieb richtet die 

Gemeinde seit Jahren Defizitbeiträge aus, ohne die ein Betrieb nicht möglich wäre. 

Auch die katholische sowie die reformierte Kirchgemeinde richten einen Beitrag an 

das FZZ aus. Der Beitrag der Gemeinde wurde stets als Defizitbeitrag ausgestaltet; 

es wurde also kein fixer Betriebsbeitrag ausgerichtet, sondern das jeweils aktuelle 

Defizit bis zu einem festgelegten Maximalbetrag gedeckt. Dies soll auch weiterhin so 

gehandhabt werden.  

 

Für die letzten fünf Jahre beschloss die Gemeindeversammlung vom 24. September 

2019 letztmals einen maximalen jährlichen Defizitbeitrag von CHF 385'000.00. 

Diese Regelung läuft Ende 2024 aus, weshalb ein neuer Beschluss durch die 

Stimmberechtigten erforderlich ist.  

 

Zur Regelung der Beziehungen zwischen Gemeinde und FZZ wurde im Oktober 

2018 erstmals eine Leistungsvereinbarung zwischen den beiden Parteien abge-

schlossen. Deren Gültigkeit wurde im Jahr 2023 bis Ende 2024 verlängert, um auf-

grund der gegenseitigen Abhängigkeit eine gewisse Parallelität bei der Genehmi-

gung von Leistungsvereinbarung und Defizitbeitrag zu erreichen.  

   

   

Erneuerung  

Leistungs- 

vereinbarung 

 Am 19. August 2024 genehmigte der Gemeinderat die moderat angepasste Leis-

tungsvereinbarung. Die Vereinbarung weist eine Gültigkeit vom 1. Januar 2025 bis 

zum 31. Dezember 2029 auf. Damit hat sich der Gemeinderat grundlegend für eine 
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längerfristige und verlässliche Unterstützung der Institution FZZ ausgesprochen. Die 

Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit sowie Aufgaben und Pflichten zwischen 

den beiden Partnern.  

   

Kostenentwicklung 

der letzten Jahre 

 Da sich schon früh abzeichnete, dass der Maximalbetrag des bisher an das FZZ ge-

leisteten Defizitbeitrags zukünftig nicht mehr ausreichen würde, wurden bereits vor 

über einem Jahr die Gespräche zwischen der Gemeinde und dem FZZ aufgenom-

men. Nachdem sich der Gemeinderat mit dem ersten Vorschlag des FZZ nicht ein-

verstanden erklären konnte, suchte er den Austausch mit dem FZZ-Vorstand und es 

wurden in der Folge intensive Verhandlungen geführt. Schliesslich konnte ein ge-

meinsamer Konsens betreffend Höhe des zukünftigen Defizitbeitrags gefunden wer-

den. Die Erhöhung des Beitrags auf CHF 450'000.00 ergibt sich aus den nachge-

nannten Erläuterungen. 

 

Erhöhung Personalkosten 

Die Gewährung mehrerer Teuerungsausgleiche und die Personalkosten-wirksame 

Anpassung der Pensionskassenbeiträge führten in den letzten fünf Jahren zu Mehr-

kosten von insgesamt rund CHF 34'000.00.  

 

Erhöhung Strom-/Heizkosten 

Die Erhöhung der Strom- und Heizkosten führte in den letzten Jahren zu markanten 

Mehrkosten von rund CHF 10'000.00. 

 

Vernachlässigte Ausgaben Sachaufwand 

Um den Maximalbetrag von CHF 385'000.00 stets einhalten zu können, wurden ei-

nerseits freie Stellen während mehrerer Monate nicht wiederbesetzt. Anderseits 

wurde aber auch von nicht zwingenden Ausgaben abgesehen, z.B. Verzicht auf er-

forderliche (Ersatz-)Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, Erneuerungen von Ma-

schinen/Mobiliar, Verzicht auf Weiterbildungen für das Personal etc. Solche Ver-

zichtshandlungen sind notfalls zwei oder drei Jahre möglich, mittelfristig aber alles 

andere als nachhaltig. Hier besteht inzwischen ein gewisser Nachholbedarf; zudem 

soll sich das FZZ nicht in drei Jahren wieder in derselben Situation befinden, wes-

halb eine Aufstockung des Defizitbeitrags ebenfalls notwendig wird. 

 

Anpassung Stellenpensum / Betriebskosten Zumiker Treff 

Das FZZ-Team verrichtet seine Arbeit seit mehreren Jahren mit unverändertem Stel-

lenpensum. Ein wichtiges Ziel nach der aufwändigen Sanierung des neuen Zumiker 

Treffs durch die Gemeinde war das Anbieten einer breiten Palette von Angeboten 

und Möglichkeiten für die Bevölkerung. Diese erfreuliche Entwicklung weist Auf-

wandsteigerungen in den Bereichen Vermietung (rund 15%), im Café Fischvogel 

(rund 20%) und im Betrieb des Zumiker Treffs (rund 5%) aus. Auch wenn ein Gross-

teil der Arbeiten durch Freiwillige bzw. selbständige Kursleitende geleistet wird, ver-

bleibt der Koordinations- und Administrationsaufwand beim Team des FZZ. Diese 

zunehmende Belastung führte dazu, dass vermehrt Anfragen für Vermietungen oder 

Vorhaben aus der Bevölkerung aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden mussten. 
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Auf der Basis dieser Ausgangslage wird eine Aufstockung der Personalressourcen 

um 20 bis 30 Stellenprozente als notwendig erachtet. Das ergibt Mehrkosten in der 

Höhe von rund CHF 25'000.00. 

   

Erhöhung  

Defizitbeitrag 

 

 Aufgrund der vorgängigen Ausführungen zeigt es sich, dass ein Weiterbetrieb des 

FZZ mit dem bisherigen Defizitbeitrag nicht möglich sein wird, ohne dass massive 

Einschränkungen und Abstriche beim Angebot die Folge wären.  

 

Bereits in den Jahren 2016 bis 2019 lag der Defizitbeitrag der Gemeinde an das 

FZZ bei max. CHF 450'000.00. Eine fixe Kostenposition im damaligen Budget waren 

die Mietkosten für den Jugendtreff an der Dorfstrasse 17 (Migros-Gebäude) bzw. 

später im Schwäntenmos, in der Höhe von CHF 65'000.00/Jahr. Mit der neuen Ein-

quartierung des FZZ im neuen Zumiker Treff an der Dorfstrasse 43 fielen die Miet-

kosten für die ehemaligen Jugendtreff-Räumlichkeiten weg, so dass das jährliche 

Budget-Defizit in der Folge vermeintlich um diesen Betrag reduziert werden konnte, 

auf den Betrag von CHF 385'000.00.  

 

Wie sich nun herausstellt, wurde dabei unterschätzt, welchen Aufwand die Bewirt-

schaftung der neuen Räumlichkeiten mit sich bringen wird. Auch konnte die Entwick-

lung der diversen Kostensteigerungen nicht vorhergesehen werden. In der Summe 

der obigen Erläuterungen ist eine Erhöhung des Defizitbeitrags der Gemeinde auf 

wiederum CHF 450'000.00 gerechtfertigt. 

   

Weitere  

Ertragssteigerungen 

 Die katholische Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon wird ihren Betriebsbeitrag ab 2025 

erhöhen, auf neu CHF 20'000.00 (bisher CHF 15'000.00). Bei der reformierten 

Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon ist eine kurzfristige Erhöhung des Beitrags nicht 

möglich, dazu wäre ein Beschluss der Kirchgemeindeversammlung notwendig. Des-

halb bleibt dieser Beitrag bis auf weiteres unverändert bei CHF 55'000.00.  

 

Durch die Erhöhung der Mitgliederbeiträge bereits ab 2024 und eine mutmassliche 

Zunahme der Einnahmen aus Angeboten und Vermietungen rechnet das FZZ mit ei-

ner zusätzlichen Ertragssteigerung in der Grössenordnung von ca. CHF 14'000.00. 

   

Budgetvergleich  Der Vergleich der Budgets im Rahmen der bisherigen und mit der beantragten 

neuen Finanzplanung bzw. Leistungsvereinbarung (ohne Defizitbeitrag Gemeinde 

zeigt folgendes Bild (in CHF): 

 

 

 LV 2020-24 LV 2025-29 Differenz 

Direkter Ertrag Angebote/Vermietungen 200'000 212'500 +12'500 

Mitgliederbeiträge 8'000 9'500 +1'500 

Betriebsbeitrag kath. Kirchgemeinde 15'000 20'000 +5'000 

Betriebsbeitrag ref. Kirchgemeinde   55'000   55'000          +0 

Total Ertrag 278'000 297'000 +19'000 

Direkter Aufwand Angebote 104'000 110'000 +6'000 
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Personalkosten Festanstellungen 464'000 505'000 +41'000 

Personalkosten Stärkung Betrieb Zumiker Treff 0 25'000 +25'000 

Sachkosten 41'000 41'000 +0 

Liegenschaften Reinigung, Unterhalt, Versorgung   54'000   66'000 +12'000 

Total Aufwand 663'000 747'000 +84'000 

Betriebsdefizit 385'000 450'000 +65'000 

 

Das FZZ ist der Meinung, auf der Basis dieses Budgets bzw. mit dem Gemeinde-

Defizitbeitrag in der Höhe von CHF 450'000.00 den Betrieb des FZZ auf dem heuti-

gen Stand für fünf weitere Jahre sicherstellen zu können, abgesehen von allfälligen 

nicht-vorhersehbaren ausserordentlichen Kostenentwicklungen. 

   

Einführung 

Fonds-Lösung 

 

 Als zusätzliches Mittel, um den maximalen Defizitbeitrag von CHF 450'000.00 in den 

nächsten fünf Jahren einhalten zu können und um in den einzelnen Jahren über ei-

nen gewissen Spielraum zu verfügen, wird ab 2025 neu eine Fonds-Lösung zu 

Gunsten des FZZ eingeführt. Gemäss dieser Lösung ist es dem FZZ möglich, Ende 

Jahr den nicht benötigten Defizitbeitrag in einen Ausgleichsfonds einzulegen. Dieser 

Fonds kann sodann in den Folgejahren für ausserordentliche Investitionen oder ggf. 

Zur Deckung einer Überschreitung des Defizitbeitrags des Vorjahrs genutzt werden. 

Entnahmen des Fonds bedürfen der Genehmigung des FZZ-Vorstands. Sollte der 

Delegierte des Gemeinderats mit der Verwendung nicht einverstanden sein, ent-

scheidet der Gesamt-Gemeinderat abschliessend über die Entnahme aus dem 

Fonds. Für die Gesamt-Höhe des Fonds wird überdies ein Maximalbetrag von 

CHF 50'000.00 festgelegt. Einlagen über diesen Betrag hinaus sind nicht möglich.  

   

Empfehlung 

 

 Der Bedarf und die Notwendigkeit der äusserst wertvollen und bestens etablierten 

Einrichtung Freizeitzentrum Zumikon ist ausgewiesen. Das gesamte Dienstleis-

tungsangebot erfreut sich grosser, wenn nicht sogar steigender Beliebtheit. Mit der 

Erhöhung des Defizitbeitrags der Gemeinde wird das vielfältige Kultur- und Freizeit-

angebot in der Gemeinde Zumikon unterstützt und für die kommenden Jahre gesi-

chert. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb den Stimmberechtigten, dem vorliegen-

den Antrag zuzustimmen. 

 

Referent  Gemeindepräsident Stefan Bührer. 

   

   

   

  Zumikon, 2. September 2024 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Stefan Bührer  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
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In der Aktenauflage 

  • Protokollauszug Gemeinderat vom 2. September 2024 (GR 2024-106), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 19. August 2024 (GR 2024-97), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 19. August 2024 (GR 2024-96), 

• Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Freizeitzentrum Zumikon und der 

Gemeinde Zumikon vom 19. August 2024, 

• Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 24. September 2019. 
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Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Stefan Bührer) 

Gemeindepräsident Stefan Bührer erklärt einleitend, weshalb das Referat vom Gemeindepräsidenten prä-

sentiert wird, obwohl das Thema zum Ressort Gesellschaft gehört. Die Verhandlungen mit dem Freizeitzent-

rum (FZZ) haben sich schwierig gestaltet, da ursprünglich ein viel höherer Betrag zur Diskussion stand, 

nämlich im Umfang von CHF 505'000.00. Im Sommer 2024 hat der Gemeinderat deshalb entschieden, das 

Geschäft dem Gemeindepräsidenten und dem Gemeindeschreiber zu übertragen, um doch noch zeitgerecht 

eine mehrheitsfähige Vorlage ausarbeiten zu können. In der Folge fanden auch während den Sommerferien 

Sitzungen statt (teilweise online), bis eine Lösung gefunden werden konnte, wo beiden Parteien dahinterste-

hen können. 

 

Der Antrag sieht vor, dass man das FZZ auch weiterhin unterstützen möchte und zwar neu mit einem Defizit-

beitrag von maximal CHF 450'000.00, bisher waren es maximal CHF 385'000.00. 

 

Gegründet wurde der Verein 'Jugend und Freizeit' im Jahr 1979; im Jahr 1990 erfolgte die Umbenennung in 

Freizeitzentrum Zumikon (FZZ). Das FZZ trägt wesentlich zur Integration von neu zugezogenen Personen 

bei. Seine Angebote sind vielfältig und beinhalten die Kinder- und Jugendarbeit, die soziokulturelle Arbeit, 

die Förderung des freiwilligen Engagements, die Galerie Milchhütte, den Treffpunkt Fischvogel/Café Interna-

tional, verschiedene Kurse, die Vermietung von Räumlichkeiten sowie die Holz- und Keramikwerkstatt.  

 

Die Unterstützung des FZZ durch die Gemeinde besteht seit der Gründungszeit. Seit 2019 besteht eine fünf-

jährige Leistungsvereinbarung für die Regelung der Zusammenarbeit. Die Leistungsvereinbarung soll ab  

1. Januar 2025 erneuert werden mit einer Gültigkeit bis 2029. Bedingung an die neue Leistungsvereinbarung 

war, dass keine Erweiterung des Angebots stattfindet. Es soll ein lokales Angebot für die Zumiker-Bevölke-

rung sein und kein regionales Angebot im Bezirk.  

 

Ein Blick auf die Entwicklung der Defizitbeiträge zeigt auf, dass in der Vergangenheit bereits grössere Defi-

zitbeiträge bewilligt wurden. Bereits im Jahr 2016 wurde ein Defizitbeitrag von CHF 450'000.00 bewilligt, wo-

bei die hohen Kosten auf die beiden Jugendtreffs im Migros-Gebäude bzw. Schwäntenmos zurückzuführen 

waren. Nach Bezug des Zumiker Treffs konnte wegen tieferen Mietkosten ab 2020 der Defizitbeitrag auf 

CHF 385'000.00 reduziert werden, nach erstmaliger Einführung der Leistungsvereinbarung. 

 

Unterschätzt hat man beim Bezug des Zumiker Treffs, dass die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten einen 

höheren Aufwand erfordern wird. Das Bistro ist an 5 Tagen pro Woche geöffnet und wird von Freiwilligen be-

trieben, löst aber Koordinationsaufwand aus. Weitere Gründe für die Erhöhung des Betriebsdefizits auf zu-

künftig CHF 450'000.00 sind höhere Personalkosten, Anpassungen des Stellenpensums im Zumiker Treff, 

die Erhöhung der Strom-/Heizkosten und ein in den letzten Jahren vernachlässigter Sachaufwand. Auch auf 

der Ertragsseite erfolgten Anpassungen. Eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge wurde bereits vollzogen und 

auch die Kurseinnahmen sollen ansteigen. Auch der Beitrag der katholischen Kirchgemeinde konnte erhöht 

werden.  

 

Die Probleme mit der Obergrenze des Defizitbeitrags entstanden teilweise dadurch, dass erst im Lauf der 

Arbeiten am Jahresabschluss absehbar wird, ob das Geld ausreichen wird oder nicht. Dann war es jedoch 

zu spät für weitere Ausgaben. So verblieb immer eine gewisse Sicherheits-Reserve. Das FZZ konnte keine 

Rücklagen tätigen um die notwendigen Investitionen auch noch im nächsten Jahr tätigen zu können. Eine 
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neu geschaffene Fondslösung soll dafür Abhilfe schaffen. Ein nicht ausgeschöpfter Defizitbeitrag kann in ei-

nen Ausgleichsfonds eingelegt werden, der maximal eine Höhe von CHF 50'000.00 erreichen darf. Über die 

Entnahme aus dem Fonds entscheidet der Vorstand des FZZ, ein einsitzender Gemeinderat hat das Veto-

recht. Bei einem Veto entscheidet der Gesamt-Gemeinderat über die Entnahme.  

 

Es handelt sich um eine Kompromisslösung. Der Gemeinderat und das FZZ stehen hinter dieser Lösung. 

Wir bitten um Annahme des Geschäfts. 

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler) 

Der Verein Freizeitzentrum Zumikon (FZZ) ist eine wichtige Institution für die Gemeinde, trägt unbestritten 

zur Standortattraktivität bei und macht einen sehr guten Job. Die Leistungen des FZZ sind in einer Leis-

tungsvereinbarung geregelt. Im Gegenzug unterstützt die Gemeinde den Verein ohne gesetzlichen Auftrag 

seit vielen Jahren mit der kostenlosen Zurverfügungstellung mehrerer Liegenschaften, der kostenfreien Fi-

nanzverwaltung und einem Defizitbeitrag von zuletzt maximal CHF 385'000.00. Die Grundinfrastruktur für die 

verschiedenen Aktivitäten des Vereins erhält somit bereits eine sehr grosszügige finanzielle Unterstützung 

von der Gemeinde und durch die Steuerzahler. 

 

Die nun beantragte Erhöhung des jährlichen Defizitbeitrags um CHF 65'000.00, oder 17 %, auf eine neue 

Höhe von CHF 450'000.00 kann nicht mit den geringfügigen Anpassungen der revidierten Leistungsverein-

barung begründet werden, und sollte daher auch bei aller Sympathie kritisch hinterfragt werden.  

 

Auch eine Organisation wie das FZZ, welche ohne einen gesetzlichen Auftrag agiert, soll wirtschaftlich arbei-

ten und allfällige Personalkostensteigerungen sowie höhere Energiekosten intern abfedern oder durch hö-

here Einnahmen kompensieren. Der Verein kann diese höheren Kosten nicht einfach der Allgemeinheit auf-

bürden. Des Weiteren ist es nicht ersichtlich, weshalb die Steuerzahler für die Aufstockung des Stellenpen-

sums aufgrund der erfreulich guten Nutzung des Zumiker Treffs aufkommen sollen. Solche zusätzlichen 

Kosten sollten die Nutzer der Angebote tragen. 

 

Die vorgeschlagene Fondslösung erscheint der RPK ebenfalls nicht zielführend. Damit wird wohl die Pla-

nungssicherheit für das FZZ erhöht, die gesprochene Defizitgarantie wird dadurch aber faktisch zu einem 

fixen Betriebsbeitrag. Das FZZ hat in der Folge keinerlei Anreiz mehr, die Defizitgarantie nicht vollständig 

auszuschöpfen.  

 

Die RPK beantragt daher der Gemeindeversammlung in der Form eines Änderungsantrags, den Antrag des 

Gemeinderats für eine Erhöhung des Defizitbetrags und die vorgeschlagene Fondslösung abzulehnen. Statt-

dessen soll der bisherige Defizitbeitrag von maximal CHF 385'000.00, ohne Fondslösung, auch für die Jahre 

2025 bis 2029 beibehalten werden. 

 

Diskussion 

Reto Schweizer ergreift als stolzer FZZ-Präsident das Wort. Der Verein ist seit 45 Jahren aktiv; er stammt 

aus einer Zeit der Aufbruchstimmung. Das Interesse ist weiterhin ungebrochen, weshalb das Angebot des 

FZZ erhalten bleiben soll. Für einen funktionierenden Betrieb ist eine angemessene finanzielle Unterstützung 

wichtig. Das FZZ spart konsequent und die vielen Leistungen verdankt er der Abteilung Finanzen, dem Ge-

meinderat und der RPK. Sparen allein kann nicht das Ziel sein. Das FZZ leistet einen wichtigen Beitrag für 

den Austausch unter Gleichaltrigen und wirkt generationsübergreifend.  
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So entwickelte sich das FZZ in den letzten 45 Jahren zu einer Perle in Zumikon. Auf ein solch soziales An-

gebot kann Zumikon wir stolz sein. Das volle Angebot steht sämtlichen Nutzern zur Verfügung. Das Ganze 

soll nicht als Ausgabe angesehen werden, sondern als Investition in die Zukunft zu Gunsten der Einwohne-

rinnen und Einwohnern von Zumikon.  

 

Karl Sittler meldet sich zu Wort. Er wohnt seit 27 Jahren in Zumikon und seit 7 Jahren deckt er ein Angebot 

im Café Fischvogel ab. Da lernte er das FZZ in seiner vollen Breite erst so richtig kennen. Das FZZ unter-

stützt den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Auch früher gab es bereits eine Defizitgarantie von 

CHF 450'000.00. Gehen wir doch jetzt zurück auf diesen Betrag und unterstützen so die Arbeit des Vereins 

FZZ.  

 

Nadine Jürgensen spricht im Namen des Vorstands der FDP Zumikon. Die Arbeit des Gemeinderats und der 

RPK wird verdankt. Der Vorstand hat die RPK angehört und kann die betriebswirtschaftlichen Bedenken 

nachvollziehen. An der Parteiversammlung wurden Reto Schweizer sowie der Gemeindepräsident Stefan 

Bührer angehört. Das FZZ ist doch viel mehr als nur ein Verein, welcher nur nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen funktionieren soll. Eher handelt es sich um Tafelsilber von Zumikon, welches nicht verscherbelt 

werden sollte. Die Freisinnigen kommen zum Schluss, dass das FZZ unverzichtbare und integrative Aufga-

ben für die Gemeinde übernimmt. Der Verein leistet Dienst an unserer Gemeinde und nicht umgekehrt. Bei 

der Parteiversammlung wurde angemerkt, dass bei einer erneuten Steuerfusssenkung um 2 Steuerfusspro-

zenten (Vorjahr bereits minus 4 %) eine Verneinung des Antrags kleinlich wirke. Die Defizitgarantie für das 

FZZ war bereits früher einmal bei CHF 450'000.00. Es findet sicherlich keine Bereicherung des FZZ statt, 

aber mit der Gutheissung des Antrags erfolgt eine Bereicherung für Zumikon. 

 

Gemeindepräsident Stefan Bührer erläutert auf Rückfrage aus den Stimmberechtigten das exakte Abstim-

mungsverfahren eingehend und im Detail, bis alle Fragen geklärt sind.  

 

Abstimmung über den Änderungsantrag von der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 

Der Änderungsantrag zum Verzicht auf die Erhöhung des Defizitbeitrags bzw. dem Fortführen der Unterstüt-

zung mit unverändertem Beitrag von CHF 385'000.00, sowie dem Verzicht auf die Fonds-Lösung, wird, 

durch Handerheben, von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. 

 

Schlussabstimmung 

Der Antrag des Gemeinderats zur Erhöhung des jährlich wiederkehrenden Defizitbeitrags von maximal  

CHF 450'000.00 an den Verein Freizeitzentrum Zumikon für die Jahre 2025 bis 2029 inklusive der Fonds-

Lösung bis maximal CHF 50'000.00 wird, durch Handerheben, ohne Gegenstimme, genehmigt. 
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Schluss der Versammlung 

Die Gemeindeversammlung erhebt keine Einwände gegen die Geschäftsführung. Sie nimmt Kenntnis von 

der Rechtsmittelbelehrung über die Auflage und für die Anfechtung des Protokolls und zur Anfechtung der 

gefassten Beschlüsse. 

 

Informationen aus dem Gemeinderat  

Nach dem Abschluss der ordentlichen Gemeindeversammlung weist der Gemeindepräsident auf die Um-

frage zum Vorprojekt der Erneuerung des Gemeinschaftszentrums hin. Die Auswertung der eingereichten 

Fragebogen liegt vor und ist auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet und für alle Interessierten einseh-

bar.  

 

 

Für die Richtigkeit: 

 

 

Stefan Bührer Martin Sykora 

Gemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiber 

 

 

 


